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Ist jeder Hofladen zonenkonform?
Ökonomie / Wird die landwirtschaftliche Zonenkonformität nicht erfüllt, droht allenfalls die Einstufung als nichtlandwirtschaftlicher Nebenbetrieb.

BRUGG Ein Hofladen, ein Verar-
beitungsraum oder eine Schlach-
terei. Was gilt als Landwirtschaft 
(zonenkonform) und was ist ein 
nichtlandwirtschaftlicher Ne-
benbetrieb (Ausnahmebewilli-
gung)?

Gemäss Art. 16a des Raumpla-
nungsgesetzes (RPG) in Verbin-
dung mit Art. 34 Abs. 2 der Raum-
planungsverordnung (RPV) sind 
Bauten und Anlagen für die Ver-
arbeitung, den Verkauf oder die 
Lagerung landwirtschaftlicher 
Produkte zonenkonform und be-
willigungsfähig, wenn:

 z die Produkte in der Region 
und zu mehr als der Hälfte 
auf dem Standortbetrieb oder 
innerhalb von Produktions-
gemeinschaften erzeugt 
werden.

 z die Aufbereitung, die Lage-
rung sowie der Verkauf nicht 
industriell-gewerblicher Art ist.

 z der landwirtschaftliche oder 
gartenbauliche Charakter 
des Standortbetriebs gewahrt 
bleibt. 

Werden diese Voraussetzungen 
nicht erfüllt, kann das Baupro-
jekt möglicherweise unter den 
Titel des nichtlandwirtschaftli-
chen Nebenbetriebs ohne engen 
sachlichen Bezug zum landwirt-
schaftlichen Gewerbe (Art. 24b 
RPG, Art. 40 RPV) fallen.

Vorgaben offen formuliert

Die unter Art. 34 Abs. 2 RPV for-
mulierten rechtlichen Vorgaben 
sind sehr offen formuliert und 
können unterschiedlich inter-
pretiert werden. Wie wird bei- 
spielsweise «die Hälfte» (Stich-
punkt 1) in der Bewilligungspra-
xis definiert? Ist hier die Anzahl 
der Produkte, der generierte Um-
satz oder eine andere Messgrös-
se entscheidend? Ab wann hat 

eine Aufbereitung oder Lage-
rung industriell-gewerblichen 
Charakter?

Beispiel: Landwirt A. ist gelern-
ter Metzgermeister und Landwirt 
und möchte auf seinem  Betrieb 
seine eigenen Tiere schlachten 
und zerlegen. In seinem Konzept 
steht, dass er 49 Rinder aus dem 
eigenen Bestand plus 51 Schafe 
des Nachbarn pro Jahr schlach-
ten und verarbeiten möchte. 
Wird bei der Baugesuchsprüfung 
die Anzahl Tiere berücksichtigt, 
ist das Projekt nicht bewilli-
gungsfähig, wenn in den Unter-
lagen die Herkunft der fremden 
Tiere nicht ent sprechend belegt 

wird. Wird jedoch das Verhältnis 
der Kilogramm Schlachtkörper 
oder ein monetärer Wertver-
gleich vom Endprodukt genom-
men, wäre das Projekt wiederum 
bewilligungsfähig.

Beispiel Hofladen

Die gleiche Problematik haben 
wir bei Hofläden mit Anzahl Pro-
dukten gegenüber der Höhe des 
erzielten Umsatzes aus betriebs-
eigenen oder zugekauften Pro-
dukten. In Bezug auf den indus-
triell-gewerblichen Charakter 
von Verarbeitungsräumen wird 
meist auf die Verarbeitungsstu-
fe, den Anteil an betriebseigenen 

Produkten sowie auf die Her-
kunft der zugekauften Produkte 
für die Beurteilung abgestützt.

Durch fehlende Informatio-
nen bei der Beurteilung eines 
Baugesuchs kann es sein, dass 
ein landwirtschaftlicher Verar-
beitungsraum als nichtlandwirt-
schaftlicher Nebenbetrieb ein-
gestuft wird. Zusätzlich kann es 
zu Problemen führen, wenn Räu-
me für zwei Nutzungen be-
stimmt sind, die zeitgleich oder 
versetzt ausgeführt werden – z. B. 
ein Hofladen mit integrierter Ca-
feteria, ein Verarbeitungsraum, 
der zu Schulungszwecken als 
Kursraum verwendet wird, oder 

ein Lagerraum, der auch als 
Eventraum dient. Das Problem 
daran ist, dass nichtlandwirt-
schaftliche Nebenbetriebe stren-
geren Bedingungen unterliegen 
und mit einem Eintrag im 
Grundbuch mit Rückbaurevers 
vermerkt werden.

Bezug zur Landwirtschaft?

Nicht landwirtschaftliche Ne-
benbetriebe werden unterteilt in 
solche ohne engen sachlichen 
Bezug zur Landwirtschaft (z. B. 
kleine Schreinerei, kleine me-
chanische Werkstätte für Land-
maschinen usw.) und solche mit 
engem sachlichen Bezug zur 

Landwirtschaft (z. B. Agrotouris-
mus, sozialtherapeutische oder 
pädagogische Angebote). Weiter 
müssen Nebenbetriebe gemäss 
Art. 24b RPG in Verbindung mit 
Art. 40 RPV:

 z in bestehenden Gebäuden 
innerhalb des Hofbereichs 
liegen,

 z die Bewirtschaftung des 
Landwirtschaftsbetriebs 
weiter gewährleisten,

 z den Hofcharakter nicht ver-
ändern und 

 z ein Gewerbe nach Art. 5 oder 
7 des Bundesgesetzes über 
das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) vorliegen.

Bei Ersteren (ohne engen sachli-
chen Bezug) muss das landwirt-
schaftliche Gewerbe zu seinem 
Weiterbestand auf das Zusatz-
einkommen aus dem Nebenbe-
trieb angewiesen sein und es 
darf nur vom Bewirtschafter des 
landwirtschaftlichen Gewerbes 
geführt werden. Bei Zweiterem 
(mit engem sachlichen Bezug) 
muss die Existenz nicht vom Zu-
satzeinkommen anhängig sein. 
Es darf auch Personal angestellt 
werden, sofern der Betriebsleiter 
und seine Familie den überwie-
genden Teil der Arbeit erledigen. 
Ein Anbau oder eine Fahrnis-
baute bis 100 m² ist möglich.

Die Bewilligung für einen  
Nebenbetrieb fällt dahin, sobald 
die Bewilligungsvoraussetzun-
gen nicht mehr erfüllt sind –  
z. B. wenn die landwirtschaftliche 
Tätigkeit aufgegeben oder der 
Nebenbetrieb nicht mehr durch 
den Bewirtschafter selbst ge-
führt wird oder wenn der Umsatz 
aus dem nichtlandwirtschaftli-
chen Nebenbetrieb den Umsatz 
aus der Landwirtschaft über-
steigt.

 Sarah Stube, Agriexpert

Unkräuter im Hasenweizen bekämpfen
Demofeld / Omya (Schweiz) AG Agro und OHS Otto Hauenstein Samen untersuchen, wie man die neue BFF auf Acker am besten erfüllen kann. 

EGNACH Es sei die produktivste 
Art, die ab 2024 obligatorischen 
3,5 % Biodiversitätsförderflächen 
(BFF) auf Ackerland umzuset-
zen. Das ist die Meinung von Pius 
Fleischmann, Omya-Pflanzen-
schutzberater. Er meint die 
Massnahme «Getreide in weiter 
Reihe». Auch Markus Hochstras-
ser von der Fachstelle Pflanzen-
schutz des Kantons Zürich und 
Sebastian Menzel, Abteilungslei-
ter Direktzahlungen und Kont-
rollwesen des Kantons Thurgau, 
beide vor Ort, teilen Fleisch-
manns Einschätzung.

Nur zur Hälfte angerechnet

Getreide in weiter Reihe gilt für 
alle Betriebe mit mehr als 3  ha 
inländischer offener Ackerfläche 
in der Tal- und Hügelzone, kann 
jedoch nur zur Hälfte (1,75 %) an-
gerechnet werden. Laut Markus 
Hochstrasser sei nicht mit gros-
sen Ertragseinbussen zu rech-
nen. Er bezieht sich auf Aus- 
sagen von Landwirten, die das 
Anbauverfahren «Hasenwei-
zen», wie dies auch genannt 
wird, bereits versucht haben. 

Ergänzend fügt Sebastian 
Menzel hinzu, dass das Bundes-
amt für Landwirtschaft von Er-
tragsverlusten von 10 bis 20 % 
ausgehe und weiter: «Für diese 
Massnahme gibt es Fr. 300.–/ha.» 

Anlass der Diskussion war die 
Eröffnung des Demofeldes, das 
Omya (Schweiz) AG Agro und 
Otto Hauenstein Samen (OHS) 
gemeinsam in Egnach TG ange-
legt haben. Die 6  ha befinden 
sich auf einem Betrieb, den Pius 
Fleischmann für zwei Jahre in 
Form einer Kurzpacht bewirt-
schaftet. Pius Fleischmann säte 
im vergangenen Herbst fünf Din-
kel-, acht Weizen-, sieben Gers-
tensorten in weiter Reihe aus, 
wobei er jeweils zehn der 24 
Säscharen schloss. Der Anbau 
erfolgt nach den Richtlinien von 
IP-Suisse ohne Fungizide und 
Insektizide. 

Herausfordernd ist in weiter 
Reihe die Unkrautregulierung. 
Dazu wurden sieben Unkraut-
Bekämpfungsstrategien ange-
legt. Unkrautbekämpfung ist mit 
Striegeln oder mit Pflanzen-
schutzmitteln in weiter Reihe bis 
zum 15. April erlaubt – allerdings 
ist nur ein einmaliger Durch-
gang zugelassen. An Striegeln 
war in dieser Saison aufgrund 
der nassen Felder kaum zu den-
ken. Zumindest konnte Pius 
Fleischmann in niederschlags-
freien Zeitfenstern spritzen.  

Düngen und spritzen

Zu sehen sind die Sorten Axen, 
Baretta, Bonavau, Cadlimo, 

Montalbano, Piznair, Nara und 
die Hybridweizensorte Hymon-
ta. Im Herbst 2022 gab es eine 
Güllegabe. Ende Februar kamen 
200 kg/ha Mg-Ammon dazu so-
wie am 23. März 350  kg/ha En-
tec 26. Im Fahnenblattstadium 
gab es ausser für die Sorte Axen 
jeweils eine Blattdüngung basie-
rend auf Sulfix und verschiede-
nen Pflanzenstärkungsmitteln. 

Die Unkrautbekämpfung mit 
Sprinter plus Netzmittel Sprinter 
variierte je nach Versuch mit 
Pixxaro EC, Legacy sowie ver-
schiedenen Blattdüngern. 

Freude hatten die Teilnehmer 
des Flurgangs am Hybridweizen 
Hymonta. Dieser ist sehr be- 
stockungsfreudig. Hymonta ist 
noch nicht auf der Liste der emp-
fohlenen Sorten, sondern erst im 
Prüfverfahren – wird also noch 
als Futterweizen abgenommen. 
«Im Ausland ist die Sorte als 
Brotweizen zugelassen», ergänz-
te Bernhard Zuber von OHS. 

Sortenwahl entscheidend

Das Schlusslicht für die Eignung 
im Verfahren «Weite Reihen» bil-
dete die Sorte Nara. Unter kriti-
scher Beobachtung steht auch 
Baretta, insbesondere da bei  
dieser Sorte auf dem Demofeld 
Mehltau und Halmbruch festge-
stellt wurde. Auch Montalbano 

erhielt wenig Lob. Noldi Alpiger 
von OHS bemerkte, dass der 
Schein bei dieser Sorte etwas 
trüge – mehr Schein als Ertrag. 

Im Mittelfeld sind Cadlimo, 
Piznair und Axen. Gespannt war-
tet man, wie sich die neue Sorte 
Bonavau entwickeln wird. Nach 
Ansicht der Experten vor Ort  
eignet sich Weizen am besten für 
«Getreide in weiten Reihen». Auf 
dem Demofeld laufen aber auch 
Versuche mit Dinkel und Gerste. 
Der unten stehende QR-Code 
führt Sie zum vollständigen Ar-
tikel, wo auch die Verfahren bei 
Dinkel und Gerste aufgeführt sind.

Das 6  ha grosse öffentliche 
Demofeld liegt am Thurgauer 
Apfelweg in Egnach und ist für 
alle Interessierten jederzeit frei 
begehbar. Die Einfahrt befindet 
sich vis-à-vis der Romanshorner-
strasse 100. Am 31.  Mai, 5.  Juni 
und 15. Juni ist Pius Fleischmann 
zwischen 19 und 20.30  Uhr vor 
Ort und führt durch die Kulturen. 
Nach Absprache bietet Omya 
auch begleitete Begehungen und 
Gesprächsrunden an.

 Daniela Clemenz 

 

Weitere Informationen:  

www.bauernzeitung.ch/ 

demofeld

Ob ein Hofladen in die Kategorie «nichtlandwirtschaftlicher Nebenbetrieb» fällt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. vom Anteil 
an betriebseigenen Produkten sowie von der Herkunft zugekaufter Produkte. (Bild BauZ)

Pius Fleischmann legte die weiten Reihen an und erklärt den 
Teilnehmern das Anbauverfahren und die Unkrautstrategie. (Bild dc)
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